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Bundesgesetz, mit dem das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz, das Bundes
verwaltungsgerichtsgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, das Verfas
sungsgerichtshofgesetz 1953 und die Rechtsanwaltsordnung geändert werden 

Vortrag an den Ministerrat 

§ 40 des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes – VwGVG, BGBl. I Nr. 33/2013, regelt 

die Beigebung eines Verfahrenshilfeverteidigers in Verfahren vor den Verwaltungsge

richten in Verwaltungsstrafsachen. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Ge

richtshofes für Menschenrechte beschränkt sich die EMRK jedoch nicht darauf, das 

Recht auf einen Pflichtverteidiger in Strafverfahren zu gewährleisten, sondern verpflich

tet auch in Verfahren über zivilrechtliche Ansprüche – unter weiteren Voraussetzungen – 

zur Verfahrenshilfe. Unter Berufung auf diese Rechtsprechung wurde § 40 VwGVG vom 

Verfassungsgerichtshof mit der Begründung aufgehoben, die Bestimmung schließe in 

unzulässiger Weise Verfahrenshilfe in Verfahren, die keine Verwaltungsstrafverfahren 

sind, aus. Diese Aufhebung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2016 in Kraft. 

Die Aufhebung des § 40 VwGVG durch den Verfassungsgerichtshof soll zum Anlass 

genommen werden, das Institut der Verfahrenshilfe im Verfahren der Verwaltungsge

richte neu zu regeln und einen Rechtszustand herzustellen, der der diesbezüglichen 

Judikatur des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte Rechnung trägt. 

Der Gesetzentwurf wurde zur allgemeinen Begutachtung versendet; im Begutachtungs

verfahren wurden vom Verwaltungsgerichtshof, den Verwaltungsgerichten und den Län

dern kleinere Änderungen der gesetzlichen Regelungen betreffend die Verwaltungsge

richtsbarkeit angeregt. Diese Anregungen wurden im Gesetzesvorschlag weitestgehend 

berücksichtigt. 
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Ich stelle daher den 

Antrag, 

die Bundesregierung wolle den beiliegenden Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz geändert wird, samt Vorblatt und Erläuterun

gen genehmigen und dem Nationalrat zur verfassungsmäßigen Behandlung zuleiten. 

 

 

7. September 2016 
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